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 An alle Käufer:         Bitte halten Sie Ihre  
Registriernummer nach Viehverkehrsverordnung (VVO) bereit! 

 
Nur mit dieser Nummer kann ein Tier an Sie abgegeben werden. 

 
VVO-Nummer Limburg (für die HIT-Meldung): 06 533 009 2350 
 

Veranstalter:  Zuchtverband für Ostpreußische Skudden und  
Rauhwollige Pommersche Landschafe e.V. 
Kalkstr. 17, 53332 Bornheim  www.landschafe.de   
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Zentrale Körung des ZV-SP 

für Ostpreußische Skudden und Rauhwollige Pommersche Landschafe 
am 3./4. August 2024, in 65549 Limburg / Lahn, Markthalle 

 
Programm/ Zeitplan 

Samstag, 03.08.2024 18:00 - 19:00 Uhr Auftrieb I 
  20:00 Uhr Züchterabend & Jubiläumsfeier 

Sonntag, 04.08.2024 7:30 - 8:30 Uhr Auftrieb II 
9:00 Uhr Körung Rauhwollige Pommer-

sche Landschafe 
ab 9:15 Uhr Körung Ostpreuß. Skudden 
danach  Mittagspause; bei Interesse:   

Boxenrundgang mit erfahrenem 
Zuchtwart zur Tierbeurteilung  

ab 13:00 Uhr Prämierung  
ab 14:00 Uhr  Auktion 
 

Körkommission:  Michael Braun 
 Luise Pachaly  
 Stefanie Rzepka 
 Dr. Robert Walzel 

Prämierungskommission: Elisabeth Reining und Anke Mückenheim, ZV-SP 

Veterinärüberwachung: Landkreis Limburg-Weilburg,  
Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz, 65589 Hadamar 
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Versteigerungsbedingungen (einschließlich Tiervermittlung) 

1. Allgemeines: Für die vom Zuchtverband für Ostpreußische Skudden und 

Rauhwollige Pommersche Landschafe e.V., Kalkstr. 17, 53332 Bornheim, in 

der Folge ZV-SP genannt, durchgeführten Absatzveranstaltungen gelten die 

nachstehenden Bedingungen. Der ZV-SP fungiert bei dieser Absatzveran-

staltung als Vermittler im Namen und auf Rechnung des Verkäufers. Auf-

trieb; Aufstallung und Vorführung der Zuchttiere erfolgt auf Rechnung und 

Gefahr der Lieferanten. Der Verkäufer ist zum Schadensersatz wegen Ver-

letzung einer Pflicht – wozu auch die Pflicht zur mangelfreien Lieferung ge-

hört – nicht verpflichtet, wenn allenfalls leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen 

ist, es sei denn, der Verkäufer verletzt Leben, Körper oder Gesundheit des 

Käufers oder eine wesentliche Vertragspflicht, die für die Erreichung des 

Vertragszwecks unverzichtbar ist. 

2. Körung: Alle zum Verkauf kommenden Vatertiere sind gekört. Die Mitglie-

der der Körkommission sind im Katalog aufgeführt. Die Körung wird nach 

den Bestimmungen der Satzung, der Zuchtprogramme und den Bestimmun-

gen zur Durchführung der Herdbuchzucht und Leistungsprüfungen des ZV-

SP durchgeführt. Die Körentscheidung und der Zuchtwert werden in die 

Zuchtbescheinigung eingetragen. Gegen die Entscheidung der Körkommis-

sion ist schriftlicher Widerspruch binnen 4 Wochen an die Geschäftsstelle 

des ZV-SP möglich. Die zu erhebende Körgebühr trägt der Verkäufer. Die 

Zuchtbescheinigung mit dem Körvermerk wird dem Verkäufer, bei einem 

Verkauf des Tieres im Rahmen der Veranstaltung in Limburg dem Käufer 

ausgehändigt oder zugestellt.  

3. Auf- und Abtrieb: Für die aufgetriebenen Tier ist vom Beschicker ein Stand-

geld zu entrichten. Der Abtrieb darf erst nach Beendigung der Auktion und 

erfolgter Abrechnung an die Kasse erfolgen. Für evtl. Differenzen, die durch 

Verwechslung der Tiere beim Abtrieb entstehen, übernimmt der ZV-SP 

keine Haftung. Jeder Käufer hat für den Abtransport seiner gekauften Tiere 

selber Sorge zu tragen. 

4. Rechtsbeziehungen: Der ZV-SP geht kein Rechtsverhältnis mit dem Käu-

fer ein, er fungiert ausschließlich als Vermittler im Auftrag des Verkäufers. . 

Beim Verkauf von Tieren am Gatter, also solcher Tiere, die nicht zur Körung 

gemeldet und am Gatter oder auch in der Versteigerung verkauft wurden, 

entsteht ein Rechtsverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer. 
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5. Ausbieten der Tiere: Der Verkauf erfolgt öffentlich und meistbietend. Jeder 

Bietende anerkennt die Versteigerungsbedingungen an und ist nach der Zu-

schlagerteilung an sein Gebot gebunden. Geboten wird in Euro, Übergebote 

mindestens 25,-Euro oder ein Vielfaches davon. Entstehen Streitigkeiten 

wegen des Zuschlags, ist das betreffende Tier von neuem anzubieten. Mit 

dem Zuschlag geht jede Gefahr auf den Käufer über.         . 

Beim Zuschlag erhält der Abnehmer eine Kaufbescheinigung ausgehändigt, 

die neben Datum und Ort die Katalognummer, Ohrmarkennummer und den 

Kaufpreis des ersteigerten Tieres enthält. Der Abnehmer hat darauf selbst 

Name, Anschrift und seine Registriernummer einzusetzen und die ausge-

füllte Bescheinigung zur Zahlung bei der Kasse und zum Erhalt der Begleit-

papiere vorzulegen.  

6. Freihändiger Verkauf: Ein freihändiger Verkauf der zur Versteigerung zu-

gelassenen Tiere während der Absatzveranstaltung ist untersagt. Bei Zuwi-

derhandlungen hat der Beschicker ein Reuegeld an den ZV-SP zu entrich-

ten. Nach Beendigung der Versteigerung ist ein Verkauf nur mit Genehmi-

gung des ZV-SP gestattet. Nach Kaufabschluss ist dieser bei der Kasse an-

zugeben und die Verkaufsgebühr zu entrichten. Der Verkauf am Gatter ist 

auf Tiere beschränkt, die im Herdbuch des ZV-SP geführt werden. 

7. Zahlung: Käufer und Beschicker zahlen zur Deckung der Kosten des Ver-

bands je 10 % (beim Gatterverkauf jeweils 5%) des Verkaufspreises als Ver-

kaufsgebühr an den ZV-SP. Erfüllungsort ist Bornheim. Die Zahlung der Ge-

bühren erfolgt in bar an die Kasse des ZV-SP. Andere Zahlungsarten sind 

vom Käufer mit dem ZV-SP zu vereinbaren.                          . 

Die Zahlung des Kaufpreises geht direkt vom Käufer an den Verkäufer. Erst 

nach vollständiger Bezahlung des Kaufpreises geht das Eigentumsrecht auf 

den Käufer über.  

8. Gesundheitsüberprüfung: Für sämtliche zur Versteigerung kommenden 

Böcke sowie sonstige aufgetriebene Tiere für den Gatterverkauf liegt eine 

Bescheinigung das zuständigen Amtstierarztes vor, dass im Herkunftsbe-

stand übertragbare anzeige- oder meldepflichtige Krankheiten nicht zur amt-

lichen Kenntnis gelangt sind. Weitere Bestimmungen zur Blauzungen-

krankheit siehe nächste Seite / Seite 6 in diesem Katalog.. 

9. Änderungen: Änderungen bleiben vorbehalten und werden vor der Veran-
staltung bekannt gegeben.  
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Besondere Bestimmungen zur Körung und Auktion 2024 aufgrund der besonderen 

Situation der Blauzungenkrankheit (BTV) in Deutschland 

 
Limburg liegt im BTV3-Restriktionsgebiet. Daher gelten folgende Bedingungen für den 
Auftrieb zur Körung: 
 Alle aufgetriebenen Tiere müssen rechtzeitig vor Auftrieb mit Insektiziden oder 

Repellents (z.B. Butox) vor Vektorangriffen geschützt worden sein. 
 Frühestens 2 Wochen nach der Behandlung ist eine Blutprobe für einen PCR-

Test zu entnehmen, der einen negativ-Befund für BTV3 bestätigt. Das Ergebnis 
muss beim Auftrieb vorgelegt werden.  

 Neben dem negativen PCR-Testergebnis ist eine Eigenerklärung des Tierhalters 
vorzulegen, dass im Bestand keine Symptome für eine Blauzungenerkrankung vorlie-
gen und dass die aufgetriebenen Tiere die ganze Zeit über wirksam vor Vektoran-
griffen geschützt waren und sind. 

 Der Wirkzeitraum der Repellentbehandlung ist so zu bemessen, dass in jedem 
Fall der sichere Vektorschutz auch genügend über den Körtermin hinaus anhält. 
Gegebenenfalls ist in der Woche vor der Körung noch einmal nachzubehandeln; 
die Herstellerangaben zur Behandlung und die individuellen Wirksamkeitsdauern 
der jeweiligen Mittel sind dabei zu beachten.  

 
Abtrieb von der Körung: 
 Tiere dürfen von der Körung nur innerhalb Deutschlands und ohne weitere Auflagen 

nur innerhalb der am 04.08.2024 geltenden BTV3-Restriktionszonen verbracht werden. 
Diese Gebiete sind derzeit neben Hessen die Länder Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz.  

 Das Verbringen in BTV3-freie Gebiete (also alle anderen Bundesländer), unabhängig 
davon, ob es in den Herkunftsbetrieb oder einen Käuferbetrieb geht, ist nur erlaubt 
unter folgenden Auflagen: 
 Die für den Bestimmungsort zuständige Veterinärbehörde muss den Trans-

port vorher genehmigen! Gegebenenfalls verlangt das zuständige Veteri-
näramt auch noch einen wirksamen Impfschutz der Tiere, klären Sie das bitte 
im Vorfeld ab. 

Beschicker oder potentielle Käufer aus freien Gebieten bringen bitte eine entspre-
chende Bestätigung Ihres zuständigen Veterinäramtes (formlos, Email genügt) zur 
Körung mit, die sie beim Auftrieb bzw. VOR der Auktion der Zuchtleitung vorlegen.  

 Nach 14 Tagen müssen von den Tieren Proben mittels PCR untersucht werden.  
 Bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Ergebnisses sind die Tiere mit Insekti-

ziden oder Repellents vor Vektorangriffen zu schützen und getrennt von den 
übrigen Tieren unterzubringen. 

 Neben den üblichen Begleitpapieren muss die o.g. Eigenerklärung des Beschi-
cker-Tierhalters das Tier begleiten. Beschicker sollten daher für jedes Ver-
kaufstier eine Kopie mitbringen. 

 Die genauen Vorgaben der Veterinärämter aus den freien Gebieten sind zu be-
achten und im Vorfeld mit diesen abzuklären. Bitte berücksichtigen Sie dies 
bei einem geplanten Kauf von Tieren bzw. bei Rückkehr in den Herkunftsbe-
trieb, wenn dieser in einem BTV-freien Gebiet liegt. 

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an die Zuchtleitung:  
Luise Pachaly, Tel. 0175 360 3890 oder pachaly@schafzuchtverband.de . 
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Auktion 
Es gelten folgende Mindestgebote: 

 Böcke Körklasse I Ostpreußische Skudde 300,- € 
  Rauhwollige Pommersche Landschafe  350,- € 

 Böcke Körklasse II Ostpreußische Skudde 200,- € 
  Rauhwollige Pommersche Landschafe  250,- € 

Die Besitzer können die o.g. Beträge ggf. auch erhöhen, wenn sie dies vor 
Beginn der Auktion mitteilen.  

Auktionsgebühr: Käufer und Verkäufer  je 10 % des Verkaufspreises 
 

Verkauf am Gatter 
Die Weitergabe der für den Gatterverkauf vorgesehenen Tiere erfolgt in der 
Regel im Handverkauf. Auf Wunsch des Verkäufers können Zibben und be-
währte Zuchtböcke auch über die Auktion verkauft werden. Dies meldet der 
Verkäufer vor Beginn der Auktion an die Herdbuchführung und nennt dabei 
ein Mindestgebot, das die oben genannten Mindestgebote je nach Alter des 
Tieres um bis zu 30% unterschreiten darf.  
Mindestgebote Zibben: 100/125 € für Zutreter; 125/150 € für Mutterschafe. 

Verbandsbeitrag für Gatterverkauf:   
   je 5 % des Verkaufspreises, für Käufer und Verkäufer 

 

Nicht im Körkatalog des ZV-SP aufgeführte Tiere werden nicht zur Veranstal-

tung zugelassen! Das Mitbringen oder Anbieten nicht gemeldeter Tiere neben 

der Veranstaltung ist wegen der Gefährdung tiergesundheitlicher Vorsorge 

nicht zulässig!  
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Skuddenpelz und Pommernflor  

gibt’s bei uns im Wollkontor.  

In Kuscheltieren, Sohlen, Socken und Decken 

müssen die rauhen Fasern sich nicht verstecken.  

Sie geben Glanz und Belastbarkeit  

für tolle Produkte auf lange Zeit -  

besser kann’s für die Umwelt nicht sein! 

Drum, Leute, kauft beim Wollkontor ein! 

Anfragen richten Sie bitte an Luise Pachaly, Tel. 07044 8564, 
Mörikestr. 35, 71299 Wimsheim 
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Für Ihre Notizen:  
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Für Ihre Notizen:  
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